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BUNDESMIIN I STERI UM 
fUr Gesundheit. Spo~und Konsumentenschutz 

GZ: 21.301/0-II/A/4/92 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

A-10~1 Wien. Radetzkystraße 2 

Telefon: 0222/711 58 
Teletex: 322 15 64 BMGSK 
DVR: 0649856 

chtung: Neue Telefon-Nummer 

"'W'4 

in Entsprechung einer Entschließung des Nationalrates zur ge

fälligen Kenntnisnahme sowie mit dem Ersuchen um ~eiterleitung 

an die Parlamentsklubs. Das Ende der Begutachtungsfrist wurde 

mit 27. Oktober 1992 festgesetzt. 

5. Oktober 1992 

Für den Bundesminister: 

M ich t n e r 
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KOPIE. 

* BUNDESMINISTERIUM 
fur Gesundheit. Sport und Konsumentenschutz 

A-1031 Wien. RadetzkystraBe 2 

Telefon: 0222/711 58 

Teletex: 322 15 64 BMGSK 

DVR: 0649856 
GZ: 21.301/0-II/A/4/92 chtung: Neue Telefon-Nummer 

"'.4 
Sachbearbeiter: 
Kirschner (DW 4765) 
Schütz-Szepessy (DW 4110) 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das 
Apothekengesetz geändert wird (Apotheken
gesetznovelle 1992); Begutachtungsverfahren 

1. Bundeskanzleramt, Sektion 1/5, Umfassende Landesverteidigung 
2. Bundeskanzleramt, Sektion IV 
3. Bundeskanzleramt, Sektion V, Verfassungsdienst 
4. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
5. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
6. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
7. Bundesministerium für Finanzen 
8. Bundesministerium für Inneres 
9. Bundesministerium für Justiz 

10. Bundesministerium für Landesverteidigung 
11. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
15. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
16. Rechnungshof 
17. Datenschutzrat 
18. alle Ämter der Landesregierungen 
19. Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
20. Österrreichischer Arbeiterkammertag 
21. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
22. Österreichische Ärztekammer 
23. Österreichische Dentistenkammer 
24. Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 
25. Österreichische Apothekerkammer 
26. Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich 
27. Österreichischer Gewerkschaftsbund 
28. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
29. Österreichischer Städtebund 
30. Österreichischer Gemeindebund 
31. Vereinigung österreichischer Industrieller 
32. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Nieder

österreichischen Landesregierung 

. / . 
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33. Bundeskonferenz der Kammer der Freien Berufe Österreichs 
34. Österreichisches Rotes Kreuz 
35. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 
36. Rektorenkonferenz 
37. Fachverband der Nahrungs- und GJnußmittelindustrie 
38. Fachverband der chemischen Industrie 
39. Konsumentenberatung-Konsumenteninformation 
40. PHARMIG - Vereinigung pharm. Erzeuger I 
41. HANDELSVERBAND - Verband österr. Mittel- und Großbetriebe 'des 

Einzelhandels 
42. Institut für Europarecht, Wien 
43. Forschungsinstitut für Europarecht, Graz 
44. Forschungsinstitut für Europafragen an der Wirtschafts-

universität Wien 
45. Zentrum für Europäisches Recht, Innsbruck 
46. Forschungsinstitut für Europarecht, Salzburg 
47. Forschungsinstitut für Europarecht, Linz 
48. Dachverband "Selbsthilfe Kärnten" 
49. Dachverband der oberösterreichischen Selbsthilfegruppe im 

Gesundheitsbereich 
50. Salzburger Patientenforum-Dachverband 
51. Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie 
52. Rechtskomitee Lambda, z.H. Mag. H. Graupner 
53. Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, z.H. Dr. Wrbka 

I 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentensctutz 
übermittelt den Entwurf einer Apothekengesetznovelle samt Vor, 
blatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung mit dem Ersuch' n um 
Stellungnahme bis längstens :1 

27. Oktober 1992. I 
Sollte bis zu diesem Zeitpunkt kein 
angenommen, daß keine Bedenken gege 
ständlichen Fassung bestehen. 

Weiters wird gebeten, eine allfälli 
facher Ausfertigung dem Präsidium d 
das ho. Bundesministerium davon in 

5. Oktober 

Stellungnahme vorliegeni· wird 
den Entwurf in der gege 

, 

! 

e Stellungnahme auch in 2~-
s Nationalrates zuzuleitep und 
enntnis zu setzen.! 

Für den Bundes inister: 

ich~~gkeit 
ert:;gung: 
\JII I/\" I 
"lIt ~\JJ\ 

M ich t e r 

, 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT 

SPORT m~;::; KONSUIVJENTENSCHUTZ 

Bundesgesetz, mit dem das 

Apothekengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Entwurf 

Das Apothekengesetz, RGB1. Nr. 5/1907, zuletzt geändert durch die 

Kundmachung des Bundeskanzlers, BGB1. Nr. 446/1992, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 2 lautet: 

"§ 2. Die Konzession zum Betrieb einer österreichischen öffent

lichen Apotheke darf nicht an den Konzessionär einer österreichi

schen öffentlichen Apotheke oder an den Betreiber einer öffentli

chen Apotheke in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschafts

raumes verliehen werden. In Österreich darf niemarl'1 eine Apotheke 

leiten, der im Europäischen Wirtschaftsraum eine andere Apotheke 

leitet." 

2. Die Abs. 1 bis 4 des § 3 lauten: 

"(1) Zur Erlangung der Berechtigung zum selbständigen Betrieb ei

ner öffentlichen Apotheke ist erforderlich: 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatszu

gehörigkei t zu einem anderen Staat des EUI"opäischen Wirt

schaftsraumes, sofern Abs. 4 nichts anderns bestimmt, 
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2. das österreichische staatliche Apothekerdiplom im Sinne 

des § 3 a oder die Approbation als Apothek8r in einem 

anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, 

3. die Leitungsberechtigung auf G~_:.~ ~~ner nach Erfüllung 

des Erfordernisses gemäß Z 2 zurückgelegten fachlichen 

Tätigkeit der in Abs. 2 bezeichneten Art tnd Dauer, 

4. die Eigenberechtigung, 

5. die Verläßigkeit mit Beziehung auf den Betrieb einer Apo

theke, 

6. die körperliche und gesundheitliche Eignu~g, die durch ein 

amtsärztliches Zeugnis nachzuvleisen ist U1Jj 

7. ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen Sprache. 

(2) Fachliche Tätigkeit im Sinne des Abs. I Z 3 ist eine fünfjäh~ 

rige pharmazeutische Tätigkeit in einer öffentlichen Apotheke oder 

Anstaltsapotheke des Europäischen Wirtschaftsraumes. 

(3) Der Berechnung der Dauer der fachlichen Tätigkeit im Sinne des 

Abs. 1 Z 3 ist eine im Volldienst tatsächlich zurückgelegte 

Dienstverwendung zu Grunde zu legen. Im Teildienst zurückgelegte 

Zeiten sind nur mit ihrem verhältnismäßigen Anteil anzurechnen. 

(4) Dem Antragsteller, der Angehöriger eines der übrigen Staaten 

des Europäischen Wirtschaftsraumes ist, ist die Berechti:ung nur 

zu erteilen, wenn sie für eine Apotheke beantragt wird, die seit 

mindestens drei Jahren betrieben wird." 
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3. Abs. 5 des § 3 entfällt. Die Abs. 6 und 7 des § 3 erhalten die 

Bezeichnungen "(5)" und "(6)". 

4. Dem § 3 a, der die Absatzbezeichnung "(1)" erhält, wird folgen

der Abs. 2 angefügt: 

" ( 2) Vertretungsberechtigten Apothekern, die die \'oraussetzungen 

des Abs. 1 erfüllen, ist vom Bundesminister für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz das staatliche Apothekerdir;:()m zu verlei-

hen. " 

5. § 4 Abs. 2 lautet: 

"(2) Wer im Europäischen Wirtschaftsraum eine öffE~tliche Apotheke 

besitzt, selbst betreibt oder in Pacht hat oder senst als verant

wortlicher Leiter oder Stellvertreter für eine Apotheke oder für 

eine Filiale einer solchen bestellt ist, kann nich: zuglejch Päch

ter oder sonstiger verantwortlicher Leiter oder Stellvertreter 

einer anderen, österreichischen Apotheke bzw. FilLlle sein." 

6. Dem § 48 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Ab dem Tage der Verlautbarung ist der Antrag weiterer Bewer

ber auf Erteilung einer Konzession zur Er'richtung und zum Betrieb 

einer öffentlichen Apotheke für das selbe Versorgun~sgebiet als 

unzulässig zurückzuweisen. Gegen diesen Bescheid ist kein ordent

liches Rechtsmittel zulässig." 
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Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetzt tritt mit Inkrafttreten d~s Abkommens 

über den Europ~ischen Wirtschaftsraum für Österrej_ch in Kraft. 

(2) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet sich nach § 69 

des Apothekengesetzes. 
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A. Ziel und Problemlösung 

Das geplante Inkrafttreten des EWR-Abkommens wird auch für der;. 

Bereich der Apotheken zur Folge haben, daß jede auf der 

Staats zugehörigkeit beruhende unterschiedliche Behandlung bei der 

Niederlassung und im Dienstleistungsverkehr untersagt ist. Die 

diesbezügliche~ Vorschriften des Apothekengesetzes sind daher zu 

ändern. 

B. Alternativen 

keine 

c. Inhalt 

Regelungsschwerpunkte der Novelle sind 

- das Abgehen vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürger

schaft bei den persönlichen Voraussetzungen zum Apothekenkonzes

sionserwerb bzw. bei den Bestimrtlungen über das Kun',.llierungsverbot 

unter Berücksichtigung der Staatszugehörigkeit zu ~inem anderen 

staat des Europäischen Wirtschaftsraumes; 

- die Anerkennung der fachlichen Tätigkeit in Apotheken des Euro

päischen Wirtschaftsraumes aUßerhalb von Österreich; 

- die Schaffung eines staatlichen Apothekerdiploms für vertre

tungsberechtigte Apotheker; 

- die Beschränkung der Möglichkeit des Erwerbes einer Apotheken

konzession durch ausländische Angehörige des Euro~äischen Wirt

schaftsraum~s auf Apotheken, die seit mindestens ~ Jahren betrie

ben werden. 

D. Kosten 

Die Verwirklichung des Gesetzesvorhabens setzt eine 

Personalaufstockung um 3 Planstellen voraus. 
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E r 1 ä u t e run gen 

I. Allgemeines 

Die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Änderunger stellen eine 

Anpassung an das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR-Abkommen), 460 der Beilagen zu den Stenographischen Proto

kollen des Nationalrates XVIII. GP, dar. 

Im Anhang VIII des EWR-Abkommens sind für die Phar.nazie folgende 

Richtlinien maßgeblich: 

385 L 0432: Richtlinie 85/432/EWG des Rates vom 16. September 

1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif

ten t;hc:·- bc:s~~iJ11S:.-:e p~~a.:::-i~la.zeut.ische Tätigkei t~n 

385 L 0433: Richtlinie 85/433/EWG des Rates vom 16. September 

1985 über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungs

zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise des Apothekers 

und über Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Tätig

keiten, geändert durch: 

- 385 L 0584: Richtlinie 85/584/EWG des Rates vom 20.12.1985 

- 390 L 0658: Richtlinie 90/658/EWG des Rates vom 4.12.1990 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses AbHommens mit fol

genden Anpassungen 

a) Artikel 4 wird wie folgt ergänzt: 

"m) in Österreich 

"Staatliches Apothekerdiplom", ausgestellt von den zu

ständigen Behörden;" 
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Die Schwerpunkte des Gesetzesentwurfes sind gemäß der o.a. Richt

linie 385 L 0433 daher 

- das Abgehen vom Erfordernis der österreichischer. Staatsbürger-

scha~~ L~~ Ucl. ~c~se~!ichen Voraussetzungen zum Ap~thekenkc~-~~ 

sionserwerb bzw. bei den Bestimmungen über das K~lnulierungsverbot 

unter Berücksichtigung der Staatszugehörigkeit zu ~inem anderen 

staat des Europäischen Wirtschaftsraumes; 

- die Anerkennung der fachlichen Tätigkeit in Apotheken des Euro

päischen Wirtschaftsraumes außerhalb von Österreich; 

- die Schaffung eines staatlichen Apothekerdiploms für vertre

tungsberechtigte Apotheker; 

- die Beschränkung der Möglichkeit des Erwerbes einer Apotheken

konzession durch ausländische Angehörige des Europäischen Wirt

schaftsraumes auf Apotheken, die seit mindestens: Jahren betrie

ben werden. 

Weiters wird eine Verfahrensbestimmung betreffend mehrere Bewerber 

einer Apothekenkonzession für das idente Versorgun1sgebiet vorge

schlagen. 

11. Zu den einzelne Bestimmungen 

Zu Art. I Z 1 (§ 2): 

Diese Bestimmung beinhaltet (wie der bisherige § 2) das Verbot der 

Kumulierung und erweitert den Personenkreis auf Betreiber öffent

licher Apotheken im Europäischen Wirtschaftsraum. 
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Zu Art. I Z 2 (§ 3 Abs. 1 bis 4): 

Auf Grund des EWR-Abkommens ist jede auf der Staatsangehörigkeit 

beruhende unterschiedliche Behandlung bei der Niecerlassung und im 

Dienstleistungsverkehr untersagt. 

Daher inkludiert Abs. 1 Z 1 auch Staatsangehörige jes Europäischen 

\','':'rtschaftsraumes als Berechtigte zur Erle;.::; .... ;,:] E.Jner Apotheken

konzession. 

Abs. 1 Z 2 normiert neu das staatliche Apothekerdjplom als persön

liche Voraussetzung zum Apothekenkonzessionserwerb und die Aner

kennung der Approbation als Apotheker anderer Stccten des Europä

ischen Wirtschaftsraumes. Vgl. dazu die Ausführung~n unter I. All

gemeines. 

Abs. 1 Z 3 bis 6 sind inhaltlich unverändert aus dem bisherigen 

Gesetzestext übernommen. 

§ 3 Abs. 1 Z 7 wurde neu eingefügt. Das Erfordern~s von ausge

zeichneten Kenntnissen der deutschen Sprache steht im zusammenhang 

mit der notwendigen verantwortlichen Beratung de~ :Jatienten durch 

den Apotheker und dient dem Ausschluß von Gefahren, die durch 

sprachliche Mißverständnisse entstehen könnten. 

Die Sprachkenntnisse sind durch entsprechende NaGt'weise zu bele

gen, sei es durch den persönlichen Eindruck bei Fa~hgesprächen vor 

der Behörde,' sei es durch Vorlage von Zeugnissen u~d sonstigen 

Prüfungsnachweisen, in welchen überdurchschni ttlic..tle (ausgezeich

nete) Deutschkenntnisse dokumentiert werden. 

Sicherlich sind von einern solchen Nachweis Personen aus einern 

deutschsprachigen Raum oder Personen eines anderen Mitgliedstaates 

mit deutscher Muttersprache auszunehmen. 
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§ 3 Abs. 2 anerkennt auch die fachliche Tätigkeit in einer öf

fentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke des Euro?äischen v:irt

schaftsraumes anstatt wie bisher nur an inländischen Apotheken. 

Der Verfassungsgerichtshof (siehe Kundmachung des Bundeskanzlers, 

BGBI. Nr. 446/1992) hat die 10jährige fachliche Tätigkeit als ver

fassungswidrig erkannt. Daher sind auch die Anrecl~ungstatbestände 

des bisherigen § 3 Abs. 3 Z 1 bis 3 entbehrlich. 

Gemäß Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 85/433/EWG sirJ die Mitglieds

staaten nicht verpflichtet, die Approbation als Apotheker aus dem 

EWR-Ausland für die Gründung neuer, der Öffentlichkeit zugäng

licher Apotheken Wirkung zu verleihen. Im Sinne dieser Richtlinie 

gelten als solche auch Apotheken, die vor weniger als drei Jahren 

eröffnet wurden. 

Der im Entwurf vorgesehe~- r ? ~L~" 4 schl~E~t daher den Staats

bürger eines EWR-Mitgliedslandes (außer Österreich) von der Mög

lichkeit der Erlangung einer Konzession für eine ~~ue (noch nicht 

drei Jahre bestehende) öffentliche Apotheke aus. 

Zu Art. I Z 4 (§ 3a Abs. 2): 

Die Verleihung des österreichischen staatlichen Apothekerdiploms 

dient den österreichischen Apothekern zum "Nachweis ihrer Berufs

berechtigung' in einem anderen Mitgliedsstaat des E11ropäischen 

Wirtschaftsraumes. 
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Zu Art. I Z 5 (§ 4 Abs. 2): 

Analog zum Kumulierungsverbot des § 2 besteht dieses auch für 

Pächter, verantwortliche Leiter oder Stellvertreter. 

Der räumliche Gel tungsbereicIl O:"'eo;::,eol Bestimmung wird auf den 

Europäischen Wirtschaftsraum ausgeweitet. 

Zu Art. I Z 6 (§ 48 Abs. 3): 

In den letzten Jahren mußten oft Verfahren mit mehreren Bewerbern 

für das selbe Versorgungsgebiet sogar zum Teil für die gleiche 

oder nahezu gleiche Betriebsstätte der zu errichte~den öffentli

chen Apotheken geführt werden. Es ist zumeist nicht möglich, auf 

Grund persönlicher (sozialer, altersmäßiger, oder ~uf fachliche 

Qualifikationen abzustellender) Merkmale eine Unte~~scheidung zwi

schen den Bewerbern zu treffen. Bei der Konzession3erteilung ist 

die Erfüllung der sachlichen Voraussetzungen zur bestmöglichen 

Arzneimittelversorgung der Bevölkerung eines Konzessionswerbers 

maßgeblich; hinsichtlich der persönlichen Voraussetzungen läßt das 

Apothekengesetz kaum Interpretationsspielraum. 

Aus diesem Grund ist die Einführung einer Priori tä·~sregel zweck

mäßig. 

111. Finanzielle Auswirkungen 

Der Sachaufwand des Bundes bleibt durch das gegenständliche Vor

haben unberührt. Die Einführung des staatlichen Apothekerdiploms 

bedingt einen personellen Mehraufwand von einer D(d)- und zwei B 

(b)-Planstellen. 
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IV. EG-Vereinbarkeit 

Gemäß den Richtlinien des Rates der EG obliegt es den Miglied-

staa L..;:;ü, die Niederlassu.ng der.- K1-'0tLeK8n il.lit:. ... ~ '-<..lu ~::..~~:. f::.:.c.::' Z"'; 

regeln. Der vorliegende Gesetzesentwurf, der am Konzessionssystem 

festhält, ist daher auch in dieser Frage EG-konform. 
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bisheriger Text 

'~rster Abschnitt 

Öffcntliche Apotheken 

Erster Titel 

Allgemeine Bestimmungen 

Arfen der öffentlichen Apotheken 

~ 1. Die für den allgemeinen Verkehr bestimmten Apo
theken (öffentliche Anotheken) sind entweder konzessionierte 
oder I~{'alapotheken, 

V ('rhof der Kumulierung 

~ z. Niemand dal f mehr als eine Konzession zum Betriebe 
einer i ,rfentlichen Apotheke hesitzen oder den Betrieb von 
mehr a I, einer iiffentlichen Apotheke seIhst führen. 

I'ersönliche Ej~n"ng 

§ 3. 'I) Zur Frlangun!! der Berechtigung zum selhst;indigen 
Iletrieb l '<Ier öffentlichen Apotheke i,t erforderlich: 

L d· iisterrcichische Staatsbür!!crschaft; 
2. <1,' Eigenbcrechti).!ung; 
3. (h' an einer Universität in <in Republik Österreich er

worbene ;lkadell1i~che Grad eines M,I[!isters dn Pharmazie oder 
('in gleirh:lrtiger im Ausl;lI1d erworbc!'cr und in ()sterreich nostri
Itzierter ;Ikademi\cher Grad; 

n(~uer Text 

ullVerMndert 

1. § 2 lautet: 

"§ 2. Die Konzession zum netrieb einer österr0iChischf'Tl öffent

lichen Apotheke d~'f nicht an den Konzessionär einer österreichl

sehen öffentlichen Apothpke oder an den Retreibpr einer öffentl.l

ehen Apothf'ke in p!llem anderen Staat.dps Europilischen Wirtschafts

raumes ver] lehen w··[·den. fn Österreich darf niemand ei",~ Apothekf> 

le i ten, dp, im E ur' 'pilisch0n Wirtschaftsraum ei TlP anden' Apothekf' 
lej tet." 

2. Oie Ah'. 1 bis 1 des f) .1 1 autpTl: 

"§ 1. (1) z\Jr Erlall'Jung dpr Be'rechtigun'J zum splbstilndiqen Retr.l"b 

einpr öffplltlichen Apothek0 ist erforderlich: 

1. dip 0sterrplchisch0 StaatsbUrgerschaft oder die' Stantszu 

gehi'rigkeit zu einPfTI andel'en Stnat des rlUropäis'~hen Wh t 

seI, 'ftsrauIn"s, sofprn Abs. 4 nichts anderes bestimmt, 

2. da,· I)sterrrichisctv staat 1 tche Apothek"rrliplom Im Sinn,.. 

df" ~ 3 a "d(~r die '\pprOQ"tion ills Ap'" ""ker il1 eineI" 

an" Ten Stil.,t des" 'lropili' ':hen I-Itrtscl, >f tsraum'''", 

3. di· LeitungsberechlLgung iluf Grund eil 'r nach ErfÜllung 

deo Erforder nisses qemilß ~, 2 zUTdckgel ''Jten fachlich,," 

.. 

1 
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t. die Vel,retungsl'erechtlgung aut Grund der praktischen 
All' 'ddung als AspiranI der Pharmazie und der hierüber er folg
rei.·' ahgelegten PrüfurH: für d(:n Apothekerberuf gemäß 9 Ja; 

~. die Leitllngsbere('htigung auf Grund einer nach Erfüllung 
der "1 Z 3 und 4 angeführten Erfordernisse zurückgelegten fachli
chell Tätigkeit der in Abs. 2 bis 4 bezeichneten Art und Dauer; 

h. die Vetliißlichkeit mit Beziehung auf den Betrieh einer 
ApPI "eke. Iliebei ist die körperliche und gesundheitliche Eig
nunl~ durch ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen. 

12) Als fachliche Liligkeit (Abs. J Z 5) ist die pharmazeuti
sche I"ätigkeit in einer inländischen öffentlichen Apotheke oder 
Ans! t\tsapotheke anzusehen. Die Dauer dieser Tätigkeit hat fünf 
Jahr,) "'SRR @~ ~'id'l <lPsr \lFR ('jie ~rlaRglIRg eiMer KHR~essioll ilöYFR 
~wh eiRIH IH'II ZY @rrisIHeR~eR A~RIi'lelte iR OrleR i'laRdl'lt, ia 
~@'If''' h8r8it~ "ins A poti'lsklJ pestei'lt, ilölJi'la~ai'lrel7U betragen. 

( .\) Für die Erlangung einer Konzession zum selbständigen 
Betfleb einer neu zu errichtenden Apotheke in Orten, in dellell 
herelts eine Apotheke hesteht. sind auf die in Abs. 2 hezeichnete 
fachliche Tätigkeit anzurechnen: 

I. eine TIitigkeit als Universitätsprofessor, Universitiit'ido
zent oder Universitätsassistent (Vertragsassistent) an einer inlän- . 
disclil'1J. Universität, die der pharmazeutischen Ausbildung dient; 

.'. eine nach Erlangung des akademischen Grades eines Ma
gisters der Pharmazie in den heiden \\'l'ilkriegen im Wehrdienst 
gell'i\lcte pharmazeutische Tiiligkeit oder 

3. eine nach Erlangung des akademischen Grades eines Ma
gisters der Pharmazie auf Grund des Wehrgesetzes 1978, BGBI. 
Nr. I 'i0. ahsolvierte pharmazeutische Dienstleistung, 

(,I) I jegt nm einc der im Abs. 3 angeführten TIitigkcitl'n 
vor. '0 ist diese his IUI11 Ausmaß von zwei .Iahren auf eine 
fachliche Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 anzllfechnen; liegen 
mehrere derartige Tiitigkeiten vor. so darf die Anrechnung insge
samt ,in Jahre nidll überschreiten. 

(:;) Der Berechnung der Dauer der fachlichen Tätigkeit 
(Ahs. I Z 5) ist eine im Volldienst tatsächlich zurückgelegte 
Dienqverwendung 7.ugrunde zu legen. Im Teildienst zurückgeleg
te Znten sind nur mit ihrem verhältnismäßigen Anteil anzu
rechnen 

(h) Von der Frlangung der Bere~htigung zum selhständi!~en 
Betricb einer iiffentlichen Apotheke ist ausgeschlossen. wer hn
ger al, drei .Iahre in keiner iiffentlichen Apotheke oder Anstalts
ap<,tlwke tätig war lind nicht seit wenigstens einem .Jahr cllle 
solche Tätigkeit wi('der ausübt. 

~ 

neuer Text 2 

T:\tigkpi t der in Abs 2 bezeichnetpn l\rt un !lauer, 

4. die Eigf'nberechtigun'l. 

5. dip Ver 1:1J3igkr 't mit 'leziehunq auf dell Betr ·b einp! I\po

theke. 

6. die körperlichc und g"sundheltliche Eignung cHe dur hein 

amtsi'lrzt:liches Zeugn!': nachz1lweisen ü;t und 

7. ausqezeichnpte Kennt lisse der deutschcn Spr'~hp. 

(2) Fadlliche Ttltigkeit im Sinne des Abs. 1 Z 3 ist "ine fUr' ji'lh

rige pharmazeuti<.;che Ttltigkpi t in eJllcr öffentlich" I\pothek oder 

Ansta 1 t.c;apothekp 'les F uropi'lic'hen Wl T tschaftsraumes 

(1) Der nerechnunCJ der Dauer der far-I, Lichpn Ttlt igkr I i.m Si" n de" 

Ahs. 1 ;'. 3 ist einc im Volld'pnst tiltc;tlchlich zurüc ·I .... legt'" 

Dienstvf>rwendunq zu '~unde zu legen. Im Tellr]i",nst 7. 'I tickgc.l' le 

ZcitPll ':ind nUT mIt Ihrem vr h:HtnJ"m:1JHq,..n I\nt,..U "'711r,..cl1r, Tl. 

(4) D"H' I\ntraq"tpllp1'. der r CJehöri ""1' ein .... <.; dpr üh' i fJ .... n Stil I.cn - ,. 
des ~, "'f' ()l i"chpn Wirtschaft raumes i "t. J,,,t cl ic B .... ' pchtigull nur 

zu er' 'i Jen, wpnn sir> für pi ,~ Apothrke beantrilgt w' rel, dic dt 

mindp' t .... ns drp I Jahr pn betT hen wJ r d. " 

J. Ab 5 des ( 3 ent-fi'liit. l)je Abs. 6 und 7 df", § I ('Thaltr' clip 

nezei, '''lngen "( 5 )"u"d .. (6)" . 
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(7) Von der Erlangung der Berechtigung zum Betrieb einer 
neu zu errichtenden öffentlichen Apotheke ist ausgeschlossen. 
wer im Besitz einer konzessionierten Apotheke ist oder war, 
wenn nach Zurücklegung der Konzession nicht fünf Jahre vergan
gen sind. Dies gilt nicht, wenn ein Konzessionsinhaber, weil der 
Bedarf an seiner öffentlichen Apotheke nach behördlicher Fest
stellung nicht mehr gegeben ist. um die Konzession zum Betrieb 
einer neu zu errichtenden öffentlichen Apotheke oder um Bewil
ligung zur Verlegung der öffentlichen Apotheke an einen neuen 
Standnrf gemiiß § 14 Abs. 2 ansucht. 

Vertrehmgsberechtigung 

§ 3 a. Magister der Pharmazie. welche eine Tätigkeit als 
\"l'rtretllngst>ereehtigte Apotheker im Sinne der §§ J und 5 Alls. 1 
in einer öffentlichen Äpotheke oder Anstaltsapotheke antreten 
wollen. hahen in einer öffentlichen Apotheke oder Änstaltsapo
theke eine einjiihrige fachliche Aushildung zu absolvieren lind 
den Erfolg diesel Ällsbildung durch die Priifung hir den Apothe
kerberuf zu erweisen. 

Pächld. verantwortlkher Leiter und Stellvertreter 

~ 4. ( I) Wer eine öffentliche Apotheke pachten will oder 
sonst als verantwortlicher Leiter einer öffentlichen Äpotheke 
(.der der Filiale einer solchen hestellt oder im Falle zeitweiser 
Verhinderung des Inhahers oder des verantwortlichen Leiters 
der Apotheke :tI<; deren Stellvertreter mit der Führung des Be
triebes hctraut werden soll, muß denselben Bedingungen ent
sprechen. welche für die Erlangung zum selbständigen Betriehe 
einer bereits bestchenden Apotheke vorgeschrieben sind. 

(2) \Ver einc konzessionierte öffentliche Äpotheke besitzt. 
den Betrieb einer ihm eigentümlichen Realapotheke selbst 
fiihrt. eine öffentliche Äpotheke in Pacht hat oder sonst als 
verantwortlicher Leiter oder Stellvertreter bei einer Apotheke 
oder dn Filiale einer solchen hestellt ist, kann nicht zugleich 
Piiehter oder sonstiger verantwortlicher I.citer oder Stellvertre
ter hei einer anderen Apotheke b7\V. Fili;tle sein~ 

3 -
neuer Text 

unverändert 

'1. Dem § 3 a, (]nr cliE' Ahsatzbezei,;hnung "(1)" erhtllt, wi cl folg< 

der Abs. 2 ang0fOgt: 

"(2) Vertretungsberf'chtigtf'n Apolhekern, die die Voraus'''tzunge' 

des Abs. 1 erfUllen, ist vom Bundesminister fUr (;(>sundh' t, Spo 

und Konsumentenschlltz d"s staatliche Apothekerdiplom zu "~rlei-

hen." 

5. § 4 Abs. 2 lautpt: 

"( 2) Wer im f. uropii ischen Wirtscha ftsraum eine öff0ntJ j cil" Ar" I h "f' 

hesitzt, selbst bel reibt oder in Pacht hot oder snnst ,I Vf'" ,Hl 

wortlichE'r Lpi ter "der Stellv0rtreter fOr eine ApothE'ke ,jf'T f d 

ptne Filial" einpr solchf'n bestellt ist, kann nic-ht 7.lJq! lch Po'l 1-

ter oder sonstiger verantwortlicher Leitrr orler St011v0' I ret' T 

piner and0H'Tl, öst, rreich.tschf'n Apotheke b7.w. Fil fa 1" s" in. " 
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Verlautharung bei Neuerrichtungen 

§ 48. (1) Längstens innerhalb 14 Tage nach Einlangen ei
nes Gesuches um die Bewilligung zum Betriebe einer neu zu er
richtenden Apotheke hat die politische Landesbehörde , falls 
das Gesuch nicht im Sinne der Bestimmungen des vorherge
henden Paragraphen ohne weiteres Verfahren abgewiesen wor
den ist, die Bewerbung unter Anführung des Namens, der Be
rufs\tellung und des Wohnortes des Gesuchstellers und des für 
die Apotheke in Aussicht genommenen Standortes auf Kosten 
des Gesuchstellers in der für amtliche Bekanntmachungen be
stimmten Zeitung zu verlautbaren 

(2) In diese Verlautbarung ist eine Bestimmung aufzuneh
men, daß die Inhaber öffentlicher Apotheken sowie gemäß § 29 
Abs. 4 und 5 betroffene Ärzte, welche den Bedarf an der neuen 
öffentlichen Apotheke als nicht gegeben erachten, etwaige Ein
spruche gegen die Neuerrichtung innerhalb längstens sechs 
Wochen, vom Tage der Verlautbarung an gerechnet, bei der 
Be7irksverwaltungsb l:hörde, in deren Bezirk der Standort der 
nellen öffplltlichen Apotheke in Aussicht genommen ist, geltend 
machen können, daß später einlangende Einsprüche aber nicht in 
Betracht gl'/ogen werden. 

(3) Gleichzeitig mit der Verlautbarung der Kundmachung 
in der amtlichen Zerflmg hat die Landesbehörde eine Ausfer
tigllng der Kundmadlllng der vorbezeichneten politischen Be
hör de erstcr Instanf sowie der zuständigen Standes vertretung 
der Apothckt:r und .\rLtekamml'f mitzuteilen ' 

[). ~uer Text I] 

'lnveriinderL 

6 • .1)e In § 48 w, , d fol<Jcnder Abs. LI ong(' fiig t : 

"('I) Ab dem T"qe der \"'clautbarung ist dCI Antrdg Wt'lten'l n"\-ler

her auf Erteil"ng ein," Konzession zur En 'chtllnq lI/ld ZUIII I'f'trfeb 

einer öffentl.j,'!lcn Ap'd heke fUr das selbe Vt'J ';n, 

<JlIngsg .. hiet al, 1IIlzuJ:;c;sig zur-Uckzllwnisen. Gegen di":;en 1\,,, <,h"id 

Lst kei 11 orden' l tche,; I<echtsm i ttel zuläss' ,. 
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